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Regelungen für Freistunden und Sportbefreiungen 
 

Freistunden haben: 
- Ethikschülerinnen und –schüler, wenn Religionsunterricht stattfindet 
- Mädchen wenn die Jungs Sport haben 
 

Grundsätzlich gilt: 
Wenn in einer Freistunde eine Vertretung stattfindet und dies im Monitor mit „ganze Klasse“ 
gekennzeichnet ist, müssen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse daran teilnehmen. Diese 
Stunde ist als angekündigte vorübergehende Stundenplanänderung zu sehen. Somit sind auch 
Abfragen sowie das Schreiben von Stegreifaufgaben möglich. 
Schülerinnen und Schüler müssen sich während Freistunden im Fahrschülerraum oder im 
ersten Stock im Bereich der Tische aufhalten.  
 
In Stunden ohne Anwesenheitspflicht übernimmt die Schule keine Aufsichtspflicht. Sind 
diesbezüglich Ausnahmen gewünscht, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulleitung auf. 
 

Mädchen – wenn die Jungs Sport haben 

Unterrichtsstunde Vorgehensweise während der Freistunde 

1./2. Stunde keine Anwesenheitspflicht in der Schule 

3./4. Stunde Anwesenheitspflicht in der Schule! 

5./6. Stunde keine Anwesenheitspflicht in der Schule 

Einzelstunde Sport Wenn es keine Randstunde ist (1. oder 6.) = Anwesenheitspflicht 
in der Schule 

 

Jungs mit Sportbefreiung 

Unterrichtsstunde Vorgehensweise 

1./2. Stunde keine Anwesenheitspflicht in der Schule bei vorheriger Abgabe 
eines Attestes und einer Sportbefreiung durch die 
Erziehungsberechtigten 

3./4. Stunde Anwesenheitspflicht 

5./6. Stunde keine Anwesenheitspflicht bei vorheriger Abgabe einer 
Sportbefreiung 

 

Ethikschülerinnen und Schüler bei Religionsunterricht 

Unterrichtsstunde Vorgehensweise 

1. oder 6. Stunde keine Anwesenheitspflicht in der Schule 

5. Stunde Reli, 6. 
entfällt 

keine Anwesenheitspflicht in der Schule 

sonstige Stunden Anwesenheitspflicht 
 

weitere Fälle 

Unterrichtsstunde Vorgehensweise 

6. Stunde entfällt 
 

keine Anwesenheitspflicht in der Schule  
- gilt auch bei anschließendem Nachmittagsunterricht  
- gilt auch für GATA-Schüler und -innen 

 


